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Traktandum RG 0167/2018: Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 

 

Ziffer I. 
 
Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) vom 1. Dezember 1985 

 

§ 97 Abs. 1 (geändert) soll lauten:  

 
1 Die Gewinnsteuer beträgt 6,2% des steuerbaren Reingewinns. 

 

§ 5 Abs. 3bis soll lauten: 

3bis Für die natürlichen und für die juristischen Personen kann ein unterschiedlicher Steuerfuss 

festgelegt werden; der Steuerfuss für juristische Personen darf vom Steuerfuss für natürliche 

Personen um nicht mehr als drei Zehntel der ganzen Staatssteuer abweichen. 

 

§ 253 Abs. 3 so lauten: 
3 Für die natürlichen und für die juristischen Personen kann ein unterschiedlicher Steuerfuss 

festgelegt werden; der Steuerfuss für juristische Personen darf vom Steuerfuss der natürlichen 

Personen um nicht mehr als drei Zehntel der ganzen Staatssteuer abweichen. 

 

 

Begründung: 

 

Mit der Festsetzung der Gewinnsteuer auf 6,2 Prozent und des Steuerfusses auf 50 Prozent 

erreicht der Kanton die angepeilte Grössenordnung der Gewinnsteuer für den Kanton von 

plus/minus 3 Prozent eine Gesamtsteuerbelastung von ~16 Prozent. Demgegenüber bleibt der 

Steuerfuss für die Berechnung der Gemeindesteuern auf 6,2 Prozent bestehen. Auf dieser Basis 

erzielen die Gemeinden annähernd eine ausgeglichene Rechnung ohne Steuersubstratverlust. 

Mit der Aufhebung der Begrenzung von drei Zehntel vom Steuerfuss der natürlichen Personen 

haben die Gemeinden dann zusätzlich die Möglichkeit, den Gemeindesteuerfuss zu senken und 

damit eine Gesamtsteuerbelastung von bis zu 13 Prozent zu erreichen. Der Kanton spart 

seinerseits den finanziellen Ausgleich an die Gemeinden von bis zu 200 Mio. Franken in 6 

Jahren. Das Eigenkapital des Kantons wird damit geschont und kann für andere 

Infrastrukturinvestitionen verwendet werden. 


